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V

Vorwort

Das Haus des Jugendrechts Leipzig wurde 2015 errichtet mit dem primären 
Ziel, die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Jugendstrafverfah-
ren zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe im Strafverfah-
ren zu verbessern. Seit der Gründung des ersten Hauses des Jugendrechts 
in Stuttgart-Bad Cannstatt 1999 wurden bundesweit zahlreiche weitere 
Häuser des Jugendrechts errichtet, von denen jedoch nur ein kleiner Teil 
bislang wissenschaftlich evaluiert wurde.

Mit der hier vorliegenden Evaluation des Hauses des Jugendrechts 
Leipzig möchten wir einen Beitrag zur Qualitätssicherung und -verbesse-
rung der Häuser des Jugendrechts leisten, aber auch zur Debatte über die 
Vor- und Nachteile dieser Einrichtungen beitragen. Insbesondere richten 
sich die Ergebnisse an die Akteur:innen in Leipzig, aber auch für Häu-
ser des Jugendrechts sowie für Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und die 
Jugendhilfe im Strafverfahren hoffen wir, dass unsere Ergebnisse wichti-
ge Impulse bieten können.

In unserer Evaluation nutzen wir für die Beantwortung der Frage, ob 
die bei der Implementierung des Hauses des Jugendrechts Leipzig gesetz-
ten Ziele erreicht wurden, vielfältige Datenquellen: Es fanden qualitati-
ve und quantitative Befragungen der Mitarbeiter:innen aller im Haus des 
Jugendrechts Leipzig vertretenen Behörden statt sowie Interviews mit 
den Adressat:innen des Hauses des Jugendrechts Leipzig, in diesem Fall 
Jugendstrafgefangene, die mit der Einrichtung Kontakt hatten. Weiterhin 
wurden Statistikdaten von Polizei, Staatsanwaltschaft und dem Amtsge-
richt Leipzig analysiert sowie Daten zur Einschätzung zum Wissen über 
Häuser des Jugendrechts in einer deutschlandweit repräsentativen Befra-
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gung ausgewertet. Die Vielfalt der Datenquellen erlaubt uns einen diffe-
renzierten Einblick in die Arbeit des Hauses des Jugendrechts Leipzig 
sowie in die Außenwirkung der Einrichtung.

In der Planung und Durchführung dieser Evaluation erhielten wir 
Unterstützung von verschiedenen Einrichtungen und Einzelpersonen, 
ohne die dieses Projekt nicht realisierbar gewesen wäre. Wir möchten 
uns vor allem bei den jungen Menschen, die für die Interviews zur Ver-
fügung standen, sowie bei den Mitarbeiter:innen des Hauses des Jugend-
rechts Leipzig in der Jugendhilfe im Strafverfahren, der Staatsanwaltschaft 
und der Polizei bedanken, mit denen wir Gespräche führen konnten. Für 
den Zugang zu den verschiedenen Institutionen im Haus des Jugendrechts 
Leipzig und die freundliche Unterstützung bei der Durchführung der Eva-
luation möchten wir uns auch besonders bei den Leitungspersonen Frau 
Lenz, Herrn Reichel, Herrn Schankweiler und Herrn Wätzel bedanken.

Unser aufrichtiger Dank gilt auch Frau Weber und Herrn Heinrich 
vom Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa 
und Gleichstellung sowie Frau Rudolf von der Generalstaatsanwaltschaft 
Dresden, die uns wertvolle beratende Unterstützung in Bezug auf die Sta-
tistikdaten der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts geleistet haben. 
Durch ihre Mitwirkung konnten wir umfangreiche Daten durch das Sta-
tistische Landesamt Sachsen erhalten. Unsere besondere Anerkennung ver-
dient auch Herr Oberstaatsanwalt Kruczynski für seine fachliche Expertise, 
die wichtige Impulse für die Interpretation der Statistikdaten geliefert hat.

Ein besonderer Dank geht weiterhin an Leon Lohrmann für sein umfas-
sendes Feedback und die wertvollen Anregungen, die sich aus dem Aus-
tausch der letzten beiden Jahre mit ihm und seinem Kollegen Dr. Mar-
cus Schaerff ergeben haben.

Auch an Frau Bellersheim und alle Beteiligten vom Tectum Verlag 
möchten wir ein Dankeschön aussprechen, da sie es ermöglicht haben, 
dass dieser Bericht in kürzester Zeit als Buch verlegt werden konnte.

Weiterhin möchten wir uns für zahlreiche Unterstützung aus dem 
Team des Zentrums für kriminologische Forschung Sachsen bedanken. 
Insbesondere danken wir Isabelle Einhorn-Kovalenko für ihre Unterstüt-
zung bei sämtlichen finanziellen und organisatorischen Angelegenheiten 
sowie Tess Küster für ihre Unterstützung bei der Erstellung von Grafiken.

VI

Vorwort

https://doi.org/10.5771/9783828851177-I https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783828851177-I
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Abschließend möchten wir uns beim Sächsischen Staatsministerium 
der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, insbesonde-
re bei Frau Staatsministerin Katja Meier und bei Herrn Staatssekretär 
Mathias Weilandt, für den initialen Zugang zur Forschungsfrage herz-
lich bedanken. Ihre Unterstützung war von hohem Wert für den Erfolg 
dieser Evaluation.

Chemnitz, den 15.11.2023� Rowenia Bender, Aileen Krumma,  
Jenna Neubert, Anja Hoffmann,  

Deliah Bolesta, Jennifer Führer &  
Frank Asbrock
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XXI

Zusammenfassung

Im Haus des Jugendrechts Leipzig arbeiten seit Februar 2015 Jugendhil-
fe im Strafverfahren, Polizei sowie Jugendstaatsanwaltschaft gemeinsam 
in einem Gebäude, um die behördenübergreifende Kooperationsarbeit 
zu optimieren und damit eine effektivere Reaktion auf Jugendkrimina-
lität zu erzielen. Das Haus befindet sich im Stadtteil Reudnitz-Thonberg 
und zählt in etwa 40 Mitarbeiter:innen über alle drei Behörden hinweg.

In einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung der Polizeidirekti-
on Leipzig, der Staatsanwaltschaft Leipzig sowie der Stadt Leipzig wurden 
neben örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten Ziele formuliert, die die 
drei Behörden durch die gemeinsame Arbeit in einem Haus anstreben. 
Zu diesen Zielen zählen die Optimierung der behördenübergreifenden 
Zusammenarbeit sowie eine Verfahrensverkürzung (Ziel 1), die Erhöhung 
der präventiven Wirkung im Ermittlungsverfahren durch eine frühe Ein-
bindung aller Kooperationspartner (Ziel 2), das Sichern eines einheitli-
chen Qualitätsstandards durch transparente Arbeitsabläufe (Ziel 3), die 
Verhinderung bzw. der Abbruch krimineller Langzeitkarrieren (Ziel 4) 
sowie eine positive Signalwirkung des Projekts auf die Bevölkerung (Ziel 5).

Ob diese Ziele heute, acht Jahre nach Errichtung des Hauses, erreicht 
werden konnten, untersuchte das Zentrum für kriminologische Forschung 
Sachsen e. V. im Rahmen einer wissenschaftlichen Evaluation. Das Projekt 
begann im September 2021 und wurde im September 2023 abgeschlos-
sen. Im vorliegenden Abschlussbericht werden alle Ergebnisse der For-
schungsarbeit dargestellt.

Zur Überprüfung der Zielerreichung wurden vor allem folgende For-
schungsfragen untersucht (siehe Kapitel 4.1):
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•	 Wie definiert sich die „behördenübergreifende Zusammenarbeit“ 
und wurde diese (aus Sicht der Mitarbeiter:innen) optimiert? Wie 
wird diese von den Adressat:innen bewertet?

•	 Wurde die Verfahrensdauer (bei der Polizei, bei der Staatsanwalt-
schaft sowie insgesamt) in der Zeit nach der Gründung 2015 im 
Vergleich zu vorher verkürzt?

•	 Wie wird das Leistungsangebot durch die Mitarbeiter:innen bewer-
tet und von den Adressat:innen angenommen?

•	 Existieren einheitliche Qualitätsstandards für die Arbeit im Haus 
des Jugendrechts Leipzig?

•	 Ist das Haus des Jugendrechts Leipzig unter den Leipziger Bür-
ger:innen bekannt?

Diese und weitere Forschungsfragen wurden mithilfe eines multime-
thodischen Ansatzes in drei Schwerpunkten untersucht: die Perspektive 
der Mitarbeiter:innen des Hauses des Jugendrechts Leipzig (I.), die Pers-
pektive der Adressat:innen (II.) sowie die statistische Datenanalyse (III.)

Für die Perspektive der Mitarbeiter:innen des Hauses (siehe Kapi-
tel 5.1) wurde eine qualitative Befragung im Rahmen halbstandardisier-
ter Interviews durchgeführt. Insgesamt wurden acht Mitarbeiter:innen 
der Jugendhilfe im Strafverfahren, sechs Beamt:innen der Polizei sowie 
drei Staatsanwält:innen interviewt. Zusätzlich wurde eine quantitative 
Befragung mit insgesamt 22 Mitarbeiter:innen des Hauses des Jugend-
rechts Leipzig, darunter elf Personen der Jugendhilfe im Strafverfahren, 
acht Personen der Polizei und drei Personen der Staatsanwaltschaft, in 
Form einer Online-Umfrage durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Perspektive der Adressat:innen 
(siehe Kapitel 5.2), also Jugendliche und Heranwachsende, deren Ver-
fahren innerhalb des Hauses des Jugendrechts Leipzig bearbeitet werden. 
Zur Erfassung dieser Perspektive wurden halbstandardisierte Interviews 
mit sechs Jugendstrafgefangenen der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen 
durchgeführt. Zusätzlich sollte eine sachsenweite quantitative Befragung 
der jungen Menschen stattfinden. Aufgrund eines erschwerten Zugangs 
zur Zielgruppe sowie einer zu geringen Datenbasis musste auf diese Ana-
lyse verzichtet werden.
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Für die statistische Datenanalyse (siehe Kapitel 5.3) wurden Statistik-
daten der Polizei, der Staatsanwaltschaft sowie des Amtsgerichts Leipzig 
ausgewertet. Weiterhin wurden Daten des für Deutschland repräsenta-
tiven Panels zur Wahrnehmung von Kriminalität und Straftäter:innen 
(Bolesta et al., 2022) für die Analyse verwertet.

Die zentralen Ergebnisse dieser drei Schwerpunktanalysen sollen im 
Folgenden kurz und stichpunktartig zusammengefasst werden:

I. Die Perspektive der Mitarbeitenden des Hauses des Jugendrechts Leipzig:

•	 Alle drei Behörden gaben an, mit ihrer Arbeitssituation insge-
samt eher zufrieden zu sein (Mittelwert von 3.8 bei einem Ska-
lenmittelwert von 31).

•	 Die Staatsanwaltschaft gab eine hohe Arbeitsbelastung an (8.7 auf 
einer Skala von 0 bis 10), die Jugendhilfe im Strafverfahren sowie 
die Polizei nehmen eine leicht erhöhte Belastung wahr (5.9).

•	 Während die Staatsanwaltschaft (5.7 bei einem Skalenmittelwert 
von 4) und die Polizei (5.4) eine intensive Kooperation zwischen 
den drei Behörden wahrnahmen, schätzte die Jugendhilfe im Straf-
verfahren (2.6) die Kooperation als deutlich weniger intensiv ein.

•	 Alle drei Behörden würden sich tendenziell mehr Kontakt zu den 
Mitarbeiter:innen der anderen Etage wünschen (4.6 bei einem 
Skalenmittelwert von 4).

•	 Die Jugendhilfe im Strafverfahren fühlt sich für ihre Arbeit von 
den anderen Behörden weniger wertgeschätzt (3.4 bei einem Ska-
lenmittelwert von 4) als die Polizei (5.3) und die Staatsanwalt-
schaft (6.7).

•	 Die Kooperation im Haus des Jugendrechts Leipzig wurde von 
der Jugendhilfe im Strafverfahren mit der Schulnote 3.7, von der 
Polizei mit der Note 2.6 und von der Staatsanwaltschaft mit der 
Note 2 bewertet.

1	 Zahlen, die über dem Skalenmittelwert liegen, drücken eine höhere Zustimmung aus, 
während Werte unterhalb des Skalenmittelwerts auf eine verminderte Zustimmung 
hinweisen.
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•	 Kriterien, die für die Befragten unter den Begriff „Optimierung 
der behördenübergreifenden Zusammenarbeit“ fallen, waren vor 
allem kurze Wege, verbesserte Kommunikation, kürzere Abspra-
chen, beschleunigte Verfahren, gegenseitiges Vertrauen und Wert-
schätzung sowie zufriedene Sachbearbeiter:innen. Davon sahen 
die Befragten jedoch nur kurze Wege, kürzere Absprachen und 
die Kommunikation durch das HdJR Leipzig als verbessert an.

•	 Insgesamt sahen die Polizei (5.8 bei einem Skalenmittelwert von 4) 
und die Staatsanwaltschaft (7) die behördenübergreifende Zusam-
menarbeit durch das Haus des Jugendrechts Leipzig als verbes-
sert an, während dies für die Jugendhilfe im Strafverfahren (3.3) 
eher nicht der Fall war.

•	 Grundsätzlich hatten die Befragten stets eine Vorstellung davon, 
was unter den jeweiligen Zielen des Hauses des Jugendrechts 
Leipzig zu verstehen ist. In Bezug darauf, ob die jeweiligen Ziele 
durch das Haus erreicht wurden, fielen die Antworten stets sehr 
unterschiedlich aus.

•	 Die Jugendhilfe im Strafverfahren empfand die Klassifizierung 
junger Tatverdächtiger in „Junge Intensivtäter“ bzw. „Heranwach-
sende Intensivtäter“ als stigmatisierend (5.8 bei einem Skalenmit-
telwert von 4) und nicht sinnvoll (2.2), während die Polizei und 
die Staatsanwaltschaft dies als nicht stigmatisierend (1.6 bzw. 2.3) 
und sinnvoll (6.7 bzw. 7) erachteten.

•	 Das ambulante Maßnahmenangebot wurde durch die Staatsan-
waltschaft und die Jugendhilfe im Strafverfahren überwiegend als 
zufriedenstellend bewertet. Am zufriedensten waren die Befrag-
ten mit Betreuungsweisungen (4.7 bei einem Skalenmittelwert 
von 3) und am wenigsten zufrieden mit Arbeitsleistungen (3.5). 
Letzteres wurde auch am häufigsten abgebrochen (3.1 auf einer 
Skala von 1 = „nie abgebrochen“ bis 4 = „häufig abgebrochen“).

•	 Die Identifikation mit dem Haus des Jugendrechts Leipzig bei 
Polizei (6 bei einem Skalenmittelwert von 4) und bei der Staats-
anwaltschaft (6.3) ist hoch, bei der Jugendhilfe im Strafverfahren 
jedoch eher niedrig (3.1).
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II. Die Perspektive der Adressat:innen:

•	 Die Hälfte der befragten Jugendstrafgefangenen äußerte sich 
kritisch gegenüber der gemeinsamen Unterbringung der drei 
Behörden in einem Gebäude. Als Kritikpunkte wurden hier der 
gemeinsame Eingang, die Kamera an der Hausfassade sowie die 
gemeinsame Unterbringung bei unterschiedlicher Funktion der 
Behörden genannt.

•	 Als positiv an der gemeinsamen Unterbringung wurde genannt, 
dass Termine bei den unterschiedlichen Behörden am selben Ort/
Tag wahrgenommen werden können.

•	 Die Hälfte der Befragten äußerte, dass sie die Mitarbeiter:innen 
vor Ort nicht den einzelnen Behörden zuordnen konnten.

•	 Alle Befragten bewerteten den Begriff „Intensivtäter“ neutral/
gleichgültig oder negativ. Die Hälfte sprach in diesem Zusam-
menhang von „abstempeln“ oder „verurteilen“.

•	 Zwei Drittel der Befragten schilderten positive Erfahrungen mit 
der Jugendhilfe im Strafverfahren und nannten insbesondere eine 
positive Gesprächsatmosphäre und gute Beratung.

•	 Zwei Drittel waren sich nicht über die Schweigepflicht der Jugend-
hilfe im Strafverfahren gegenüber der Polizei im Klaren.

•	 Die Befragten waren der Polizei gegenüber grundsätzlich eher 
negativ eingestellt, vereinzelt gab es jedoch Jugendstrafgefangene, 
die ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Jugendsachbearbeiter:innen 
bei der Polizei schilderten und dabei positiv hervorhoben, dass 
die Bearbeitung immer durch dieselbe Person stattfand.

III. Statistische Datenanalyse:

•	 Analysen der Staatsanwaltschaft-Statistiken im Zeitraum von 2011 
bis 2022 zeigten: Die durchschnittliche Dauer je Verfahren in 
Monaten vom Tag der Einleitung des Ermittlungsverfahrens bis 
zum Eingang bei der Staatsanwaltschaft lag vor 2015 bei 3.67 Mona-
ten und nach 2015 bei 2.55 Monaten und wurde damit signifikant 
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verkürzt. Bei Anklagen verkürzte sich die durchschnittliche Dau-
er von 3.25 Monate (vor 2015) auf 2.33 Monate (nach 2015).

•	 Die Bearbeitungsdauer bei der Polizei hing positiv mit der Zahl 
der Beschuldigten pro Verfahren zusammen. Letztere Zahl redu-
zierte sich über die Jahre, was einen Einfluss auf die verkürzte 
Bearbeitungsdauer der Polizei darstellen kann.

•	 Die durchschnittliche Dauer je Verfahren in Monaten vom Tag des 
Eingangs der Sache bei der Staatsanwaltschaft bis zur Erledigung 
durch die Staatsanwaltschaft lag vor 2015 bei einem Monat und 
danach bei 1.85 Monaten, dieser Unterschied war jedoch nicht statis-
tisch signifikant. Bei Anklagen lag diese Bearbeitungsdauer vor 2015 
im Durchschnitt bei 1.52 Monaten und nach 2015 bei 2.56 Monaten. 
Auch dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant.

•	 Die Bearbeitungsdauer der Staatsanwaltschaft hing negativ mit 
der Zahl der Beschuldigten je Verfahren zusammen.

•	 Die Verfahrensdauer insgesamt (Tag der Einleitung des Ermittlungs-
verfahrens bis zur Erledigung durch die Staatsanwaltschaft) lag vor 
2015 im Durchschnitt bei 4.68 Monaten (bei Anklage: 4.75 Mona-
te) und nach 2015 bei 4.42 Monaten (bei Anklage: 4.86 Monaten), 
diese Unterschiede waren jedoch nicht statistisch signifikant.

•	 Im Laufe der Jahre von 2011 bis 2022 ist die durchschnittliche Dau-
er beim Gericht kontinuierlich gestiegen und lag im Jahr 2022 bei 
7.5 Monaten. Damit dauerte die Bearbeitung bei Gericht knapp 5 
Monate länger als 11 Jahre zuvor.

•	 Eine repräsentative Befragung zeigte, dass lediglich 10.6 % der 
Befragten in Sachsen wussten, was ein Haus des Jugendrechts ist. 
Nur 10.4 % der Befragten aus Leipzig waren sich im Klaren darü-
ber, dass in ihrer Stadt ein Haus des Jugendrechts existiert.

Alle Ergebnisse werden in Bezug auf die Zielerreichung ausführlicher in 
Kapitel 6 dargestellt. Es lässt sich feststellen, dass die Ziele des Hauses 
des Jugendrechts Leipzig nur teilweise erreicht wurden. So kann das Ziel 
der „Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit“ für die 
Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Polizei als erreicht betrach-
tet werden, für die Jugendhilfe im Strafverfahren und insbesondere in der 
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Kooperation zwischen der Polizei und der Jugendhilfe im Strafverfahren 
hingegen nicht. Eine Verfahrensverkürzung fand für die Bearbeitung bei 
der Polizei statt, nicht jedoch bei der Staatsanwaltschaft bzw. im Verfah-
ren insgesamt. Dieses Ziel kann daher nicht als vollständig erreicht ange-
sehen werden. Das Ziel der Sicherung eines einheitlichen Qualitätsstan-
dards durch transparente Arbeitsabläufe wird grundsätzlich als erreicht 
angesehen. Auf einzelne Defizite insbesondere in Bezug auf Qualitäts-
standards für die behördenübergreifende Kooperation wird hingewiesen. 
Das Ziel der positiven Signalwirkung auf die Bevölkerung wird als nicht 
erreicht angesehen, da sich lediglich ca. jede zehnte in Leipzig wohnende 
Person über die Existenz des Hauses des Jugendrechts Leipzig bewusst ist. 
Zu den Zielen der präventiven Wirkung (Ziel 2) sowie der Verhinderung 

„krimineller Langzeitkarrieren“ (Ziel 4) können auf Grundlage der Unter-
suchungen keine eindeutigen Aussagen getroffen werden, da eine Wir-
kungsuntersuchung in Bezug auf die Legalbewährung der jungen Men-
schen nicht durchgeführt wurde.

Aus den genannten Ergebnissen ließen sich einige Handlungsempfeh-
lungen ableiten, die im Kapitel 7 näher dargestellt werden. Da der Groß-
teil der Ergebnisse aus den Befragungen der Mitarbeiter:innen abgeleitet 
wurde, die weder für die Polizei noch für die Jugendhilfe im Strafverfahren 
auf repräsentativen Stichproben basieren, ist es ratsam, zunächst zu über-
prüfen, ob die in den Ergebnissen beschriebenen Tendenzen tatsächlich 
für die gesamte Belegschaft zutreffen. Weiterhin wird empfohlen, einen 
Leitfaden zu erstellen, welcher die behördenübergreifende Kooperation 
klar regelt und dabei insbesondere die Kommunikation sowie eindeuti-
ge Zuständigkeiten und gegenseitige Wertschätzung adressiert. Zudem 
empfiehlt es sich die Ziele und ihre Formulierungen so zu überarbeiten, 
dass sie spezifisch, messbar, realistisch und im Sinne der Adressat:innen 
sind. Dies könnte den Vorteil haben, dass sie leichter an alle im Haus des 
Jugendrechts Leipzig arbeitenden Personen kommuniziert und durch 
diese umgesetzt werden können. Letztlich sollten Strukturen geschaffen 
werden, die einen regelmäßigen Kontakt und eine intensivere Kooperati-
on zwischen den beteiligten Behörden ermöglichen, um die Vorteile des 
Hauses besser zu nutzen. Insbesondere die Leitungen der drei Behörden 
zeigen eine sehr hohe Bereitschaft, Strukturen und Prozesse zu verändern, 
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bestehende Probleme anzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. 
Die Ergebnisse des Evaluationsberichts sollen dazu beitragen, Verände-
rungsprozesse zu unterstützen und zu beschleunigen.

Zur Errichtung weiterer Häuser des Jugendrechts empfiehlt es sich, zwei 
Aspekte in den Fokus der Konzeption zu rücken: die Perspektive der jun-
gen Menschen sowie das Festlegen von klaren und messbaren Zielen. So 
sollte sich bei jeder Maßnahme sowie bei jeder Zielformulierung über-
legt werden, ob die Vorteile für die Adressat:innen eindeutig überwiegen. 
Dies beinhaltet auch, die Nachteile, die sich für die Arbeit der Jugendhilfe 
im Strafverfahren und ihr Vertrauensverhältnis zu den jungen Menschen 
ergeben können, so gering wie möglich zu halten. Weiterhin sollten alle 
Kooperationsziele so formuliert werden, dass die Kriterien der Zielerrei-
chung klar kommunizierbar und realistisch erreichbar sind. Dies ebnet 
nicht nur den Weg für begleitende Evaluationen des Projekts, sondern 
hat weiterhin zur Folge, dass die Ziele auch für alle Mitarbeiter:innen des 
Hauses des Jugendrechts transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.

Die Beteiligung der Kooperationspartner in diesem Prozess ist uner-
lässlich und sollte als grundlegende Voraussetzung gelten, damit alle Betei-
ligten mit definierten Erwartungen und einer hohen Identifikation mit 
dem Konzept ihre Tätigkeiten aufnehmen können.
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